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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1994

Norm

EO §253

EO §331

DBV Pkt142

Rechtssatz

Die pfandweise Beschreibung nach § 331 EO dienet der Klarstellung von Umfang und Bescha7enheit des Rechts, sie ist

nicht rechtsbegründend. Festzuhalten sind die für die Ausübung des Rechtes dem Verp;ichteten obliegende

Gegenleistungen. Die pfandweise Beschreibung eines gepfändeten Wohnungseigentumsanwartschaftsrechts ist

tunlich.

Entscheidungstexte

3 Ob 54/94
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Beisatz: Hier: Leasingrechte. (T1); Veröff: SZ 72/108
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